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I. Einleitung und Rechtsgrundlagen

Anlass für den vorliegenden Artenschutzbeitrag ist die Aufstellung des Bebauungsplanes ‚Kreuzwiesen‘ in

Blumberg.

Abb. 1: Übersichtskarte mit der Lage des Plangebietes (schwarz gestrichelt).

Durch die Planaufstellung könnten Eingriffe vorbereitet werden, die auch zu Störungen oder Verlusten von

geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG oder deren Lebensstätten führen können. Die Überprüfung er -

folgt anhand des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Nachdem mit der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom Dezember 2007 das deut-

sche Artenschutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst wurde, müssen bei allen genehmigungs-

pflichtigen Planungsverfahren und bei Zulassungsverfahren nunmehr die Artenschutzbelange entsprechend

den europäischen Bestimmungen durch eine artenschutzrechtliche Prüfung berücksichtigt werden.
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1. Untersuchungszeitraum und Methode

Die artenschutzrechtlich relevanten Untersuchungen erfolgten zwischen 07. Oktober 2019 und 14. April 2020

in Form von  drei Übersichtsbegehungen. Die Untersuchungen münden demnach in eine Habitatpotenzial-

analyse. Hierbei soll dargestellt werden, ob sich innerhalb des Geltungsbereiches und dessen Wirkraum Ha-

bitatstrukturen auffinden lassen, welche sich als potenzieller Lebensraum für planungsrelevante Arten eig-

nen. Sind derartige Potenziale festzustellen, so wird ein Vorkommen der jeweiligen Art im Gebiet unterstellt

bzw.  werden  Aussagen über  notwendige  weitergehende und vertiefende Untersuchungen bezüglich  be-

stimmter Arten oder Artengruppen getroffen.

Es wurde das vorhandene Inventar an biotischen und abiotischen Strukturen auf eine mögliche Nutzung

durch artenschutzrechtlich indizierte Spezies untersucht und die vorgefundenen relevanten Arten dokumen-

tiert. Innerhalb der Grünfläche, des Grabens und des Baumbestandes als Haupteinheiten wurden Kleinstruk-

turen definiert, die als Habitate für Arten des Anhanges ll und IV der FFH-Richtlinie, für europäische Vogel-

und Fledermausarten sowie für die nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders oder streng geschützten

Arten geeignet sein könnten. So wurden auch sämtliche Strukturen nach vorjährigen Neststandorten, nach

Bruthöhlen, nach Rupfplätzen etc. abgesucht.

Im Vordergrund der Ermittlung von potenziellen Arten stand auch die Selektion des Zielartenkonzeptes des

Landes Baden-Württemberg (ZAK). Diese erfolgt durch die Eingabe der kleinsten im Portal des ZAK vorge-

gebenen Raumschaft in Verknüpfung mit den Angaben des Naturraumes und der im Gebiet vorkommenden

Habitatstrukturen. Im Ergebnis lieferte das ZAK die zu berücksichtigenden Zielarten.

Außer 17 europäischen Vogel- und 8 Fledermausarten standen nach der Auswertung des ZAK zunächst bei

den Säugetieren die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und der Biber (Castor fiber), bei den Reptilien

die Zauneidechse (Lacerta agilis), vier Amphibienarten, die Bachmuschel (Unio crassus), der Juchtenkäfer

(Osmoderma eremita) und der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) im Vordergrund. Von den

Arten des Anhanges II  der FFH-Richtlinie sollten nach dem ZAK der Hirschkäfer (Lucanus cervus),  das

Bachneunauge (Lampetra  planeri),  der  Bitterling  (Rhodeus amarus),  die  Mühlkoppe (Cottus  gobio),  der

Steinbeißer (Cobitis taenia) und der Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) sowie die Schmale Windel-

schnecke (Vertigo angustior) und die Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) berücksichtigt wer-

den. Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfol -

genden Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt.

Tab. 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet

Nr. Datum Bearbeiter Uhrzeit Wetter Thema

(1) 07.10.2019 Kohnle 11:10 – 11:40 Uhr 8,5 °C, 40 % bewölkt, schwacher Wind Übersichtsbegehung

(2) 25.03.2020 Kohnle 10:00 – 10:30 Uhr 2,5 °C, sonnig, windig Übersichtsbegehung

(3) 14.04.2020 Kohnle, Mezger 10:10 – 10:30 Uhr 4,5 °C, windig, sonnig Übersichtsbegehung

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Übersichtsbegehung: Erfassung sämtlicher artenschutzrechtlich relevanter Strukturen, Tier- und Pflanzenarten
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Ergänzend zu den eigenen Erhebungen wird das landesweite Zielartenkonzept (ZAK) für Blumberg im Natur-

raum ‚Baaralb und Oberes Donautal‘ dargestellt und bei der Ergebnisfindung mit diskutiert. Als zutreffende

Habitatstrukturen wurden ausgewählt:

• A2.1 Graben, Bach,

• A5.3 Ufer-Schilfröhricht,

• D2.2.1 Grünland  frisch  und  (mäßig)  nährstoffreich  (typische  Glatthaferwiesen  und  verwandte

Typen ),

• D2.3.3 Großseggen-Riede,  feuchte/nasse  Hochstaudenfluren  u.ä.  (meist  als  Brachestadien  von

D.2.3.1); inkl. Fließgewässer begleitender Hochstaudenfluren,

• D6.2 Baumbestände (Feldgehölze, Alleen, Baumgruppen, inkl. baumdominierter Sukzessionsge-

hölze, Fließgewässer begleitender baumdominierter Gehölze im Offenland (im Wald s. E1.7), Baum-

schulen und Weihnachtsbaumkulturen). 

Im Zielartenkonzept für diese Auswahl sind 35 (43) Tierarten aus 7 (8) Artengruppen aufgeführt. Die Zahlan-

gaben in Klammern beinhalten neben den Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie auch Arten des Anhan-

ges II. Die zu berücksichtigenden Arten nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg (ZAK)

sind in Tabelle 11 im Anhang dieses Gutachtens dargestellt. 
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2. Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Grundlage für den vorliegenden Artenschutzbeitrag bildet der artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG der folgendermaßen gefasst ist:

"Es ist verboten,
• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten, nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu entnehmen,
zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören."

Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von

der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vor-

schriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und im Vollzug

praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen. Danach

gelten für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des

§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende Bestimmun-

gen:

1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betroffen, liegt ein
Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schädigungsverbot) nicht vor,  wenn die Beeinträchtigung durch
den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi -
fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen
nicht vermieden werden kann. Weiterhin liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Störungsverbot)
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt. Die ökologische Funktion kann vorab durch vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen (so genannte CEF-Maßnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt für Stand-
orte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

2. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vor-
habens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- / Vermarktungsverbote nicht vor. Die artenschutzrechtlichen Verbote
bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-
lässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten somit nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführ-
ten Tier- und Pflanzenarten sowie europäischen Vogelarten.

Bei den nur nach nationalem Recht geschützten Arten ist durch die Änderung des NatSchG eine Vereinfa-

chung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für

diese Arten nicht erforderlich. Die Artenschutzbelange müssen insoweit im Rahmen der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung (Schutzgut Tiere und Pflanzen) über die Stufenfolge von Vermeidung, Minimierung

und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevor-

aussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.
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II. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen

1. Lage des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet befindet sich am nordöstlichen Ortsrand der Stadt Blumberg. Im Norden verläuft

angrenzend die Pestalozzistraße, im Süden befindet sich der Mühlegraben. Im Osten grenzt eine Nasswiese

an während die westliche Plangebietsgrenze an die bestehende Bebauung anschließt. Das Gebiet befindet

sich in nahezu vollständig ebener Lage.

Abb.  2:  Ausschnitt  aus  der  topografischen  Karte  (Plangebiet  schwarz  gestrichelt)  (Geobasisdaten  ©  Landesamt  für

Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag aus einer Habitatpotenzialanalyse Seite 5
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2. Nutzung des Untersuchungsgebietes

Das Gebiet wird haupstsächlich als Wiese genutzt. Dabei handelt es sich um eine durchschnittlich ausge-

prägte Fettwiese, der allerdings vereinzelt einige Feuchtezeiger beigemischt sind, wie Wiesenknöterich (Per-

sicaria bistorta), Bachnelkenwurz (Geum rivale) und Mädesüß (Filipendula ulmaria). Im Übrigen setzt sie sich

aus typischen Arten der Fettwiesen mittlerer Standorte zusammen, wie Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus

pratensis),  Knaulgras (Dactylis glomerata),  Wiesenrispengras (Poa pratensis),  Glatthafer  (Arrhenatherum

elatius), Rotklee (Trifolium pratense), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Spitzwegerich (Plantago lan-

ceolata). Der Boden ist beinahe schwarz und damit vmtl. sehr humusreich. Entlang der Straße sind in regel-

mäßigen Abständen Bäume gepflanzt. Es handelt es sich hierbei um die Arten Esche, Feldahorn, Traubenei-

che, Winterlinde und Hainbuche. Die Bäume besitzen Stammdurchmesser von 10 – 20 cm in Brusthöhe oder

sind vielstämmig. Aufgrund des geringen Alters lassen sie noch keine Habitatbaumeigenschaften, wie Höh-

len oder Spaltenstrukturen erkennen. An der östlichen Plangebietsgrenze verläuft ein Zulauf zum südlich ge-

legenen Mühlegraben. Dieser Zulauf wies zu allen Begehungseitpunkten fließendes Wasser auf.  Entlang

dieses Grabenzulaufes steht eine einzelne Salweide mit einem Stammdurchmesser in Brusthöhe von ca. 40

cm. Im Übrigen wird der Graben von einem schmalen Saum aus Schilf (Phragmites australis), Hochstauden

(Mädesüß, Weidenröschen-Arten) und Sauergräsern (v. a.  Scirpus sylvaticus) begleitet.  Ein geschotterter

Fußweg durchläuft den Westen des Plangebietes.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag aus einer Habitatpotenzialanalyse Seite 6

Abb. 4: Biotopstrukturen im Geltungsbereich und seiner direkten Umgebung
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Abb. 5: Blick von Südwesten auf das Plangebiet; rechts im Bild der Mühlegraben

Abb. 6: Blick von Osten auf das Plangebiet, links im Bild der Grabenzulauf mit einer Salweide

Abb. 7. Blick in den Bestand des Grünlandes Abb. 8: Mühlegraben südlich des Plangebietes
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3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes

3.1. Ausgewiesene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht

Abb. 9: Orthofoto des Planungsraumes mit Eintragung der Schutzgebiete in der Umgebung (Geobasisdaten © Landesamt 

für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

Tab. 2: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 8216-341 FFH-Gebiet: Blumberger Pforte und Mittlere Wutach 270 m N

(2) 8116-441 SPA-Gebiet: Wutach und Baaralb 270 m N

(3) 1-8117-326-0090 Offenlandbiotop: Naßwiesen NOO Blumberg ('Sauwiesen') angrenzend

(4) 1-8117-326-6037 Offenlandbiotop: Feldgehölze nordöstlich von Blumberg (östlich 
Freibad) 

450 m O

(5) 1-8117-326-6100 Offenlandbiotop: Hecken nördlich Blumberg (südlichen Kellenwasen)  290 m NW

(6) 1-8117-326-0086 Offenlandbiotop: Magerrasen und Wacholderheiden am Eichberg-
Südhang N Blumberg 

330 m N

(7) 2-8117-326-0243 Waldbiotop: Feldgehölzstreifen N Blumberg 280 m NW

- 6 Naturpark: Südschwarzwald innerhalb

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage : kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Naturparkes Südschwarzwald. Südöstlich angrenzend befindet sich

eine als Offenlandbiotop geschützte Nasswiese. Vom Vorhaben gehen keine erheblichen negativen Wirkun-

gen auf die Schutzgebiete und deren Inventare in der Umgebung aus.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag aus einer Habitatpotenzialanalyse Seite 8
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3.2. Ausgewiesene FFH-Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten

Abb. 10: Orthofoto mit Eintragung der Mageren Flachland-Mähwiesen (gelbe Flächen) in der Umgebung 
(Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

Tab. 3: Magere Flachland-Mähwiesen (FFH LRT 6510) in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 65108-000-46040006 Flachland-Mähwiese südlich Freibad Blumberg 215 m NO

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage : kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine ausgewiesenen FFH-Lebensraumtypen. Die nächst

gelegene Magere Flachland-Mähwiese befindet sich in ca. 215 m Entfernung in nordöstlicher Richtung. Vom

Vorhaben gehen keine erheblichen negativen Wirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen und deren Inventare

in der Umgebung aus.

3.3. Biotopverbund

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ versteht sich als Planungs- und Abwägungsgrundlage, die ent-

sprechend dem Kabinettsbeschluss vom 24.04.2012 bei raumwirksamen Vorhaben in geeigneter Weise zu

berücksichtigen ist. Die Biotopverbundplanung ist auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung eine Ar-

beits- und Beurteilungsgrundlage zur diesbezüglichen Standortbewertung und Alternativen-Prüfung sowie

bei der Ausweisung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen-Flächen.

Nach § 21 BNatSchG Abs. 4 sind zudem die „Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente

durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, durch pla-

nungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Maß-

nahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten‟.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag aus einer Habitatpotenzialanalyse Seite 9
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Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ stellt im Offenland drei Anspruchstypen dar – Offenland tro-

ckener, mittlerer und feuchter Standorte. Innerhalb dieser wird wiederum zwischen Kernflächen, Kernräumen

und Suchräumen unterschieden. Kernbereiche werden als Flächen definiert, die aufgrund ihrer Biotopaus-

stattung und Eigenschaften eine dauerhafte Sicherung standorttypischer Arten, Lebensräume und Lebens-

gemeinschaften ermöglichen können. Die Suchräume werden als Verbindungselemente zwischen den Kern-

flächen verstanden, über welche die Ausbreitung und Wechselwirkung untereinander gesichert werden soll.

Abb. 11: Biotopverbund (farbige Flächen) in der Umgebung des Geltungsbereiches (schwarz gestrichelte Linie)

Der Geltungsbereich durchschneidet einen 1000 m – Suchraum des Biotopverbundes mittlerer Standorte

vollständig. Die Suchraumachse ist jedoch sehr schmal und da im Süden eine gleichartige Wiesenfläche er-

halten bleibt, besteht auch weiterhin eine Verbindung zwischen den zwei Kernflächen südwestlich und nord -

östlich des Plangebietes. Aufgrund dessen wird nicht davon ausgegangen, dass es durch die Umsetzung

des Vorhabens zu einer erheblichen Verschlechterung der Biotopverbundfunktion kommt. 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag aus einer Habitatpotenzialanalyse Seite 10



Bebauungsplan
„Kreuzwiesen“
in Blumberg

III. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten

Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen

betroffen sind. Bezüglich der streng geschützten Arten, der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie

den europäischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädigungsverbot:

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare

Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor -

haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störungsverbot: 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs -

zustandes der lokalen Population führt.

Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Farn- und 

Blütenpflanzen

nicht geeignet – Für den Messtischblatt-Quadranten des 

Plangebietes 8117 SW existieren keine Funddaten zu pla-

nungsrelevanten Farn- und Blütenpflanzen. Auch werden auf-

grund der Biotopausstattung vor Ort – frische Fettwiese durch-

schnittlicher Ausprägung mit einem Bestand an relativ jungen 

Straßenbäumen – keine solchen Arten erwartet. 

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Säugetiere 

(inkl. Fledermäuse)

potenziell geeignet – Eine potenzielle Nutzung durch Fleder-

mäuse als Jagdhabitat ist gegeben. 

➢ Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion 

(Kap. III.1).

nicht geeignet – Ein Vorkommen der im ZAK aufgeführten 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und des Bibers (Cas-

tor fiber) kann ausgeschlossen werden. Abgesehen von den 

lückig stehenden Straßenbäumen befinden sich keine Gehöl-

ze im Plangebiet. Die Haselmaus benötigt jedoch dichte He-

cken, Gebüsche oder Vorwaldbereiche mit einem großen An-

teil an früchtetragenden Gehölzarten. Da auch in der direkten 

Umgebung geeignete Habitateigenschaften fehlen, wird ein 

Vorkommen der Haselmaus ausgeschlossen.

Entlang des südlich verlaufenden Mühlegrabens sowie auch 

an dessen Zulauf im Osten des Gebietes konnten keine Hin-

weise (Fraßspuren, Einstiege, Aufstauungen, Pfotenabdrü-

besonders / streng geschützt,

Anhang ll und IV FFH-RL
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Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Säugetiere 

(inkl. Fledermäuse)

cke) festgestellt werden, die auf eine Besiedlung durch den Bi-

ber hindeuten. Aufgrund dessen wird die Art in nächster Nähe 

nicht erwartet und somit auch ein Störungseffekt durch die ge-

plante Bebauung ausgeschlossen.

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang ll und IV FFH-RL

Vögel potenziell geeignet – Es existieren potenzielle Nistmöglich-

keiten für Zweigbrüter. Der Status europäischer Vogelarten im 

Gebiet wird diskutiert.

➢ Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion 

(Kap. III.2).

alle Vögel mind. besonders 

geschützt, VS-RL, BArtSchV

Reptilien nicht geeignet – Planungsrelevante Reptilienarten waren auf-

grund der Biotopausstattung nicht zu erwarten.

Die im ZAK aufgeführte Zauneidechse (Lacerta agilis) kann 

ausgeschlossen werden. Da es sich um eine Fettwiese auf fri-

schem bis feuchten Standort handelt, fehlen die von der Tro-

ckenwärme liebenden Art bevorzugten mikroklimatischen Be-

dingungen. Auch entsprechende Habitatbestandteile zum Son-

nen (Steine, Holz), zum Verstecken (Steinhaufen, Mauern) 

und Bereiche mit grabbarem Substrat für die Eiablage kom-

men im Gebiet nicht vor. Ein Vorkommen der Art wird daher 

ausgeschlossen.

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Amphibien potenziell geeignet – Der Mühlegraben südlich des Gebietes 

sowie sein Zulauf stellen zumindest für wenig anspruchsvolle 

Amphibienarten, wie Erdkröte (Bufo viridis) oder Grasfrosch 

(Rana temporaria) einen potenziell geeigneten Lebensraum 

dar. Die vom ZAK aufgeführten Arten – Kammmolch (Triturus 

cristatus), Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae), Laubfrosch 

(Hyla arborea) und Springfrosch (Rana dalmatina) – werden 

diskutiert.

➢ Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion 

(Kap. III.3).

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Neunaugen, Fische 

und Flusskrebse

wenig geeignet – Das ZAK nennt aus dieser Gruppe die fol-

genden zu berücksichtigenden Arten: Bachneunauge (Lampe-

tra planeri), Bitterling (Rhodeus amarus), Mühlkoppe (Cottus 

gobio), Steinbeißer (Cobitis taenia) und Steinkrebs (Austropo-

tamobius torrentium). Der südlich des Plangebietes verlaufen-

de Mühlegraben führt wenig Wasser und erscheint als Lebens-

raum für Fische suboptimal; der Zulauf im Osten des Gebietes

ist vollkommen zugewachsen und sehr schmal und weist da-

her keine Habitateignung für Vertreter der Gruppe auf. Eine 

Gefährdung wird nicht befürchtet. 

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang ll FFH-RL

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag aus einer Habitatpotenzialanalyse Seite 12



Bebauungsplan
„Kreuzwiesen“
in Blumberg

Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Wirbellose nicht geeignet – Ein Vorkommen des vom ZAK genannten 

Juchtenkäfers (Osmoderma eremita) und des Hirschkäfers 

(Lucanus cervus) kann ausgeschlossen werden, da beide Ar-

ten totholzreiche Baumbestände benötigen, welche im Plange-

biet nicht vorhanden sind (lediglich dünnschäftige Straßenbäu-

me kommen vor). 

Ein Vorkommen der Bachmuschel (Unio crassus) kann eben-

falls ausgeschlossen werden, da diese sauerstoffreiche Bäche

mit Fischbestand besiedelt, und der im Osten verlaufende 

Grabenzulauf diese Voraussetzungen nicht erfüllt. 

Auch ein Vorkommen der Spanischen Flagge (Callimorpha 

quadripunctaria) ist nicht zu erwarten, da deren bevorzugte 

Nektarpflanze, der Wasserdost, im Plangebiet nicht bzw. nicht 

in nennenswerter Stückzahl auftritt. 

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

potenziell geeignet – Die im ZAK aufgeführte Schmale Win-

delschnecke (Vertigo angustior) und der Nachtkerzenschwär-

mer (Proserpinus proserpina) werden diskutiert, da der Gra-

ben und sein Bewuchs ein potenzielles Habitat für diese Arten 

darstellt.

➢ Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion 

(Kap. III.4).

besonders / streng geschützt,

Anhang ll und IV FFH-RL
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1. Fledermäuse (Microchiroptera)

Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten für den Bereich des Messtischblattes 8117 SW stam-

men entweder aus der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege

oder sind dem Zielartenkonzept (ZAK) entnommen.

Wie in Tab. 5 dargestellt, liegen der LUBW für das Messtischblatt-Viertel jüngere Nachweise (l) von 11 Fle-

dermausarten vor. Die Artnachweise in den Nachbarquadranten sind mit "NQ" dargestellt, die aus dem ZAK

stammenden Arten sind mit "ZAK" angegeben. 

Tab. 5: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 8117 SW) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand. 1

Deutscher Name Wissenschaftliche
Bezeichnung

Vorkommen2 3

bzw. Nachweis
Rote Liste

B-W 1)

FFH-
Anhang

Erhaltungszustand

1 2 3 4 5

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus l 1 II / IV - - - - -

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii l / ZAK 2 IV + ? ? ? ?

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus l / ZAK 2 IV + ? ? + ?

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii l 2 II / IV + + - - -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii NQ / ZAK 1 IV + - - - -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii l / ZAK 3 IV + + + + +

Großes Mausohr Myotis myotis l 2 II / IV + + + + +

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus l / ZAK 3 IV + + + + +

Fransenfledermaus Myotis nattereri l 2 IV + + + + +

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri NQ / ZAK 2 IV + ? - - -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula NQ / ZAK i IV + - + ? -

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii NQ / ZAK i IV + + + + +

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus l 3 IV + + + + +

Braunes Langohr Plecotus auritus l 3 IV + + + + +

Graues Langohr Plecotus austriacus NQ G IV + ? - - -

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus l i IV + ? ? ? ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

1): BRAUN ET AL. (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. In: BRAUN, M. & F. DIETERLEIN (Hrsg.) (2003): Die
Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1.

1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet 3: gefährdet

G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes i: gefährdete wandernde Tierart

FFH-Anhang IV: Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie FFH-Anhang II / IV: Art nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

BNatSchG §§: streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

1 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.

2 gemäß LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodaten für die Artengruppe der 
Fledermäuse; Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013

3 BRAUN & DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer 
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.
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Tab. 5: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 8117 SW) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand. 

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Untersuchungen zur lokalen Gemeinschaft von Fledermäusen innerhalb eines Untersuchungsraumes kön-

nen grundsätzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum von

(März -) April bis Oktober (- November) eines Jahres. Außerhalb diesem herrscht bei den mitteleuropäischen

Arten die Winterruhe.

Die  aktiven  Phasen  gliedern  sich  in  den  Frühjahrszug vom Winterquartier  zum Jahreslebensraum im

(März-) April bis Mai. Diese mündet in die Wochenstubenzeit zwischen Mai und August. Die abschließende

Phase mit der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in die Winterquartiere im Oktober (- November).

Diese verschiedenen Lebensphasen können allesamt innerhalb eines größeren Untersuchungsgebietes statt

finden oder artspezifisch unterschiedlich durch ausgedehnte Wanderungen in verschiedenen Räumen. Im

Zusammenhang mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sollten vor allem die Zeiträume der Wo-

chenstuben und des Sommerquartiers mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. Besonders geeignet

sind dabei die Monate Mai bis September.

Quartierkontrollen: Zur Ermittlung der lokalen Fledermausfauna wurden zunächst die straßenbegleitenden

Bäume sowie die Salweide am Grabenzulauf nach Höhlen und Spalten abgesucht. Es konnten keine als Ta-

ges-, Sommer- oder Winterquartier geeigneten Strukturen festgestellt werden. Die Bäume besitzen überwie-

gend ein geringes Alter (Stammdurchmesser zwischen 10 – 40 cm in Brusthöhe), in welchem die Ausbildung

von Hohlraumstrukturen normalerweise noch nicht eingesetzt hat. Da dennoch nie vollkommen ausgeschlos-

sen werden kann, dass Einzeltiere in kleinsten, vom Boden aus nicht einsehbaren Spalten übertagen, dürfen

Baumfällungen nur außerhalb der aktiven Phase der Fledermäuse erfolgen, also nicht im Zeitraum vom 1.

März bis 31. Oktober. 

Abgesehen davon ist eine Nutzung des Gebietes als Jagdhabitat möglich. Jagdhabitate sind geschützt, so -

fern sich durch ihren Verlust eine erhebliche Beeinträchtigung der lokalen Fledermauspopulation absehen

lässt. Da sich östlich angrenzend eine großflächige, als Offenlandbiotop geschützte Nasswiese befindet und

auch im weiteren Umfeld zahlreiche Nassbiotope vorhanden sind, wird davon ausgegangen, dass hiermit

ausreichend hochwertige Nahrungshabitate zur Verfügung stehen und sich daher auch nach der Bebauung

des Plangebietes keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die örtliche Population ergeben werden. 

Eine Nutzung der Baumreihe entlang der Straße als Leitstruktur für Transferflüge kann nicht ausgeschlossen

werden. Da die Reihe allerdings lückig ausgeprägt ist, wird ihre Eignung als Leitstruktur nicht als optimal ein-

geschätzt. Der parallel zur Baumreihe verlaufende Ortsrand kann ggf. die Leitlinienfunktion übernehmen. 
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Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Vorhabensbedingte Tötungen von Fledermäusen durch das Freiräumen des Baufeldes werden ausgeschlos-

sen, sofern Rodungen außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt werden. Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr.

3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Schädigungsverbot) ist dann ausgeschlossen. 

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt.)

Signifikante negative Auswirkungen für die Fledermaus-Populationen aufgrund von bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkungen sind auch bei einer Nutzung des Gebietes als Jagdraum nicht zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand des erheblichen Störens von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten wird für Fledermausarten nicht erfüllt. 

✔ Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird ausgeschlossen, sofern die o. g. Rodungszeiten be-

achtet werden.
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2. Vögel (Aves)

Im Rahmen der Übersichtsbegehungen wurde ein Ausschnitt der lokalen Vogelgemeinschaft als Stichprobe

mit erfasst. In der nachfolgenden Tabelle sind die beobachteten Vogelarten innerhalb des Wirkraumes aufge-

führt. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Arten in alphabetischer Reihenfolge nach dem Deutschen

Namen sortiert.  Den Arten ist die jeweilige  wissenschaftliche Bezeichnung und die vom Dachverband

Deutscher Avifaunisten entwickelte und von SÜDBECK ET AL (2005) veröffentlichte Abkürzung (Abk.) zugeord-

net.

In der benachbarten Spalte ist die der Art zugeordneten Gilde abgedruckt, welche Auskunft über den Brut-

stätten-Typ gibt. Alle nachfolgenden Abkürzungen sind am Ende der Tabelle unter  Erläuterungen der Ab-

kürzungen und Codierungen erklärt. 

Die innerhalb der Zeilen gelb hinterlegten Arten sind nicht diesen Gilden zugeordnet, sondern werden als ge-

fährdete oder streng geschützte Arten gesondert geführt. 

Unter dem Status wird die qualitative Zuordnung der jeweiligen Art im Gebiet vorgenommen, ob diese als

Brutvogel (B), Brutvogel in der Umgebung (BU) oder als Nahrungsgast (NG) zugeordnet wird. Dabei gilt der

qualitativ höchste Status aus den Beobachtungen. Wurde z.B. eine Art zunächst bei der Nahrungssuche

(NG) im Wirkungsraum des Geltungsbereiches beobachtet, nachfolgend ein Brutplatz in der Umgebung (BU)

entdeckt, so wird diese Art unter (BU) geführt. 

In der Spalte mit dem Paragraphen-Symbol (§) wird die Unterscheidung von 'besonders geschützten' Arten

(§) und 'streng geschützten' Arten (§§) vorgenommen.

Abschließend ist der kurzfristige Bestands-Trend mit einem möglichen Spektrum von „-2“ bis „+2“ angege-

ben. Die detaillierten Ausführungen hierzu sind ebenfalls den Erläuterungen der Abkürzungen und Codie-

rungen am Ende der Tabelle zu entnehmen.

Tab. 6: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Nr. Deutscher Name
Wissenschaftliche 
Bezeichnung

Abk.4 Gilde Status
RL

BW5 § Trend

1 Amsel Turdus merula A zw BU? * § +1

2 Bachstelze Motacilla alba Ba h/n BU? * § -1

3 Blaumeise Parus caeruleus Bm h BU? * § +1

4 Buchfink Fringilla coelebs B zw BU? * § -1

5 Elster Pica pica E zw NG * § +1

6 Feldlerche Alauda arvensis Fl ! BU? 3 § -2

7 Feldsperling Passer montanus Fe h BU? V § -1

8 Grünfink Carduelis chloris Gf zw BU? * § 0

9 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr h/n, g BU? * § 0

10 Haussperling Passer domesticus H g BU? V § -1

11 Kohlmeise Parus major K h BU? * § 0

4 Abkürzungsvorschlag deutscher Vogelnamen nach: SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. 
SUDFELDT (Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

5 BAUER, H.-G., M. BOSCHERT, M. I. FÖRSCHLER, J. HÖLZINGER, M. KRAMER & U. MAHLER (2016): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis 
der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung. Stand 31. 12. 2013. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.
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Tab. 6: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Nr. Deutscher Name
Wissenschaftliche 
Bezeichnung

Abk. Gilde Status
RL
BW

§ Trend

12 Rabenkrähe Corvus corone Rk zw NG * § 0

13 Rotmilan Milvus milvus Rm ! NG? * §§ +1

14 Star Sturnus vulgaris S h BU? * § 0

15 Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd zw NG * § -2

16 Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi b BU? * § 0

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Gilde: !: keine Gilden-Zuordnung (dies gilt für seltene, gefährdete, streng geschützte Arten, VSR-Arten und Kolonienbrüter).

b : Bodenbrüter g : Gebäudebrüter h : Höhlenbrüter h/n : Halbhöhlen- / Nischenbrüter zw : Zweigbrüter bzw. Gehölzfreibrüter

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Status: ? als Zusatz: fraglich; ohne Zusatz: keine Beobachtung NG = Nahrungsgast

B = Brut im Geltungsbereich DZ = Durchzügler, Überflug

BU = Brut in direkter Umgebung um den Geltungsbereich

Rote Liste: RL BW: Rote Liste Baden-Württembergs

* = ungefährdet V = Arten der Vorwarnliste

3 = gefährdet

§: Gesetzlicher Schutzstatus 

§ = besonders geschützt §§ = streng geschützt 

Trend (Bestandsentwicklung zwischen 1985 und 2009 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner als 20 %

-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % -2 = Bestandsabnahme größer als 50 %

+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % +2 = Bestandszunahme größer als 50 %

Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen 16 Arten repräsentieren einen Ausschnitt der lokalen Vogelge-

meinschaft zur Winterzeit und zu Beginn der Brutzeit. Es handelt sich durchweg um wenig störungsempfind -

liche, kulturfolgende und ubiquitäre Arten. Die Bäume entlang der Straße wurden hinsichtlich Höhlen und Alt -

nestern von Zweigbrütern untersucht. Es gelangen keine Nachweise. Als potenzielle Niststätten für Zweig-

brüter kommen die Bäume dennoch in Frage. Aufgrund dessen dürfen Rodungen nur außerhalb der Vogel -

brutzeit durchgeführt werden. 

Da sich am östlichen und südlichen Rand des Plangebietes ein längerer,  graben- und bachbegleitender

Schilf- und Hochstaudensaum befindet und direkt östlich großflächige Feuchtbiotope anschließen, kann ein

Vorkommen z. B. von Rohrsängerarten (zumindest Sumpfrohrsänger) nicht völlig ausgeschlossen werden.

Die Bebauung rückt auf einer Länge von ca. 20 m an den Graben heran. Der Planung sieht im Südwesten

des Gebietes die Anlage eines Regenrückhaltebeckens mit Anbindung an den Mühlegraben vor, dessen Zu-

lauf und Uferbereich mit einer Röhrichtzone versehen werden soll. Dadurch entstehen potenzielle Ausweich-

möglichkeiten für die Art. 

Weiterhin kann aufgrund der Ortsrandlage und des umgebenden Offenlandes ein Vorkommen der Feldlerche

nicht vollkommen ausgeschlossen werden, zumal die Art in der direkten Umgebung des Gebiet anderweitig

verzeichnet wurde (Quelle: Erhebungsbogen der Offenlandbiotopkartierung, LUBW). Innerhalb des Plange-

bietes sowie auf den südlich daran angrenzenden Flächen erscheint ein Vorkommen zwar eher unwahr-

scheinlich, weil es sich um Wirtschaftswiesen handelt, die ihrer Pflanzenzusammensetzung nach zu schlie-
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ßen regelmäßig gemäht werden, sodass eine erfolgreiche Brut der Feldlerche dort nicht zu erwarten ist. Eine

Reviernutzung in der östlich anschließenden Nasswiese lässt sich aufgrund von deren extensiver Nutzung

aber nicht ausschließen. Es wird jedoch nicht von einem Verdrängungseffekt ausgegangen, da die Baugren-

ze lediglich um 20 m nach Süden vorrückt. Eine im Frühjahr 2020 in der Umgebung festgestellte singende

Feldlerche befand sich ca. 280 m südlich der geplanten Geltungsbereichsgrenze (ausgemessen im Karten-

dienst der LUBW) und somit in einem Abstand, der ausreichend groß erscheint um das Vorrücken der Bau-

grenze abzupuffern (Abb. 12). 

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Mit den Bäumen innerhalb des Geltungsbereiches kommen potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten für

Zweigbrüter-Arten vor, weshalb Baumfällungen nur außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt werden dürfen. 

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt).

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen auf Vogelarten, die in an das Plangebiet an-

grenzenden Bereichen vorkommen, werden nahezu ausgeschlossen. 

✔ Unter Einhaltung des o. g. Rodungszeitraumes  kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände

nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

ausgeschlossen werden.
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Abb. 12: Nachweis einer singenden Feldlerche (gelber Stern) ca. 280 m südlich der zukünftigen Baugrenze (weiß 
gestrichelt). Schematisch dargestellt, Abstand im Kartendienst der LUBW ausgemessen.
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3. Amphibien (Amphibia)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird aufgrund der Lage

des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und aufgrund nicht vorhandener Le-

bensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt die den Kammmolch (Triturus cristatus), den Kleinen Wasserfrosch (Rana lessonae), den

Laubfrosch (Hyla arborea) und den Springfrosch (Rana dalmatina) als zu berücksichtigende Arten. Die Fel-

der im Bereich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt.

Tab. 7: Abschichtung der Amphibienarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den
Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 6

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X Geburtshelferkröte Alytes obstetricans - - - - -

X Gelbbauchunke Bombina variegata + - - - -

X Kreuzkröte Bufo calamita + - - - -

X X Wechselkröte Bufo viridis + - - - -

! ? Laubfrosch Hyla arborea - - - - -

X X Knoblauchkröte Pelobates fuscus - - - - -

X X Moorfrosch Rana arvalis - - - - -

! ? Springfrosch Rana dalmatina + + + + +

! ? Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae + ? + + +

X X Alpensalamander Salamandra atra + + + + +

! ? Nördlicher Kammmolch Triturus cristatus + - - - -

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Die Lebensraumansprüche der vom ZAK genannten Arten werden im Plangebiet nicht erfüllt: Der Kleine

Wasserfrosch nutzt als Laichgewässer kleine bis mittelgroße, üppig bewachsene, nährstoffarme Stillgewäs-

ser7. Dem Laubfrosch dienen fischfreie, flache, pflanzenreiche und voll besonnte Stillgewässer mit offenen

Wasserflächen als Larvalgewässer. Als Sommerlebensraum nutzt er Hecken, Brombeergebüsche, Waldrän-

der oder Feuchtbrachen; im Winter hält er sich in Laubmischwäldern oder Feldgehölzen auf8. 

Der Kammmolch benötigt als Lebensraum größere Feuchtgrünlandbestände im Wechsel mit Hecken, Feld-

gehölzen und Wäldern und einem guten Angebot an Kleingewässern9.

6 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.

7 https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/amphibien/kleiner-wasserfrosch-rana-lessonae.html
8 https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/amphibien/laubfrosch-hyla-arborea/oekologie-lebenszyklus.html
9 https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/amphibien/kammmolch-triturus-cristatus.html
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Der Springfrosch besiedelt Stillgewässer in Waldnähe mit reichem Pflanzenbewuchs; die Überwinterung fin-

det ebenfalls in Mischwäldern statt10. 

Somit ist von einem Vorkommen dieser Arten im direkten Umfeld des Planungsraumes nicht auszugehen.

Nicht ausgeschlossen werden kann dagegen ein Vorkommen der weniger auf bestimmte Lebensräume spe-

zialisierten Arten Erdkröte (Bufo bufo) und Grasfrosch (Rana temporaria) im dicht bewachsenen Grabenbe-

reich im Osten des Plangebietes. Der Bereich des Grabens ist als Grünfläche vorgesehen. In diesem Rah-

men ist der Bestand an Hochstauden entlang des Grabens mit Rücksicht auf eventuelle Amphibien zu scho-

nen. Eventuell im Gebiet aufgefundene Exemplare sind aufzunehmen und in einen vom Vorhaben nicht be-

troffenen Bereich zu versetzen. 

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche kann ein Vorkommen besonders

geschützter Amphibienarten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Um einen Verstoß gegen

die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG auszuschließen, ist der Graben und sein Saum im Osten des Plangebietes

unverändert zu erhalten sowie die o. g. Vermeidungsmaßnahmen zu beachten. 

10 https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/amphibien/springfrosch-rana-dalmatina/oekologie-lebenszyklus.html
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4. Wirbellose (Evertebrata)

4.1. Schmetterlinge (Lepidoptera)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt den Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) als zu berücksichtigende Art. Die Fel-

der im Bereich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt.

Tab.  8: Abschichtung der Schmetterlinge des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den
Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 11.

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero - - - - -

X X Haarstrangeule Gortyna borelii + ? + + +

X X Eschen-Scheckenfalter Hypodryas maturna - - - - -

X Gelbringfalter Lopinga achine - - - - -

X X Großer Feuerfalter Lycaena dispar + + + + +

X X Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle + + + + +

X Schwarzfleckiger Ameisenbläuling Maculinea arion + - - - -

X X Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous + + ? + +

X X Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea teleius + + ? + +

X X Apollofalter Parnassius apollo - - + - -

X X Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne + - + + -

! ? Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina + ? ? + ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Geeignete Habitateigenschaften für den im ZAK aufgeführten Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpi-

na) kommen ggf. mit Weidenröschen in der Hochstaudenflur entlang der Gräben vor. Der Graben im Osten 

des Gebietes liegt innerhalb eines als Grünfläche vorgesehenen Bereiches. Um eine Gefährdung eventueller

Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers auszuschließen, ist die Vegetation im Graben unverändert zu be-

lassen.

✔ Um einen Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG auszuschließen, ist der Graben und sein 

Saum im Osten des Plangebietes unverändert zu erhalten.

11 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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4.2. Weichtiere (Mollusca)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird aufgrund der Lage

des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und aufgrund nicht vorhandener Le-

bensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Die vom ZAK genannte Bachmuschel (Unio crassus) wurde bereits in Tab. 4 abgeschichtet und wird im Fol-

genden nicht weiter diskutiert. 

Tab. 9: Abschichtung der Weichtiere des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den Habi-
tat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 12.

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus ? ? - ? -

X X Kleine Flussmuschel / Bachmuschel Unio crassus - - - - -

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Das ZAK nennt auch die Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) als zu berücksichtigende Art. Diese

besiedelt  Feuchtlebensräume, u.  a. Hochstaudenfluren und Röhrichte.  Da für die Art  Nachweise in dem

Messtischblatt-Viertel 8117 SW vorliegen, und der Graben im Osten des Plangebietes eine Hochstauden-

und Röhrichtvegetation aufweist, kann ein Vorkommen gegenwärtig nicht völlig ausgeschlossen werden. Der

Graben liegt im Bereich einer geplanten Grünfläche. In diesem Rahmen ist dafür Sorge zu tragen, dass in

die Grabenvegetation nicht eingegriffen wird. Ein Verstoß gegen unten genannte Verbotstatbestände kann

dann ausgeschlossen werden. 

✔ Da ein Vorkommen der indizierten Arten nicht völlig ausgeschlossen werden kann, lässt sich ein

Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs.  5 BNatSchG und §

44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG nur unter Erhalt der Grabenvegetation im Osten des Plange-

bietes ausschließen.

12 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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IV. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tab. 10: Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tier- und Pflanzengruppen Betroffenheit Ausmaß der Betroffenheit (Art, Ursache)

Farne und Blütenpflanzen nicht betroffen keines

Vögel ggf. betroffen • Verlust  eines potenziellen Teil-Nahrungshabitats
und  Teil-Lebensraumes  für  Vogelarten  durch
Gehölzrodungen und Flächenversiegelung

Säugetiere (ohne Fledermäuse) nicht betroffen keines

Fledermäuse ggf. betroffen • Verlust eines potenziellen Teil-Jagdhabitats durch
Gehölzrodungen und Flächenversiegelung

Reptilien nicht betroffen keines

Amphibien ggf. betroffen • ggf.  Verstoß  gegen  das  Zugriffsverbot  (beson-
ders geschützte Amphibienarten)

Wirbellose Käfer nicht betroffen keines

Schmetterlinge ggf. betroffen • ggf.  Verstoß  gegen  das  Tötungsverbot
(Proserpinus proserpina)

Libellen nicht betroffen keines

Weichtiere ggf. betroffen • ggf.  Verstoß  gegen  das  Zugriffsverbot  (Vertigo
angustior)

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Einhaltung der unten genannten Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen, durch das geplante Vorhaben kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird.

CEF- / FCS-Maßnahmen sowie Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:

• Zum  Schutz  von  Vögeln  und  Fledermäusen  sind  notwendige  Gehölzrodungen  ausschließlich

außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom

01. März bis 31. Oktober, zulässig.

• Der Bestand an Hochstauden entlang des Grabens im Osten des Plangebiets ist mit Rücksicht auf

Amphibienarten,  den  Nachtkerzenschwärmer  (Proserpinus  proserpina)  und  die  Schmale

Windelschnecke (Vertigo angustior), welche hier potenzielle Vorkommen haben können, zu schonen.

Eventuell  im Plangebiet aufgefundene Amphibien sind aufzunehmen und in einen vom Vorhaben

nicht betroffenen Bereich zu versetzen. 

• Das Retentionsbecken und sein Zulauf  sind naturnah zu gestalten und mit  einem Röhricht-  und

Hochstaudensaum zu versehen.

Aufgestellt:
Oberndorf, den 23.04.2020

Bearbeitung:
Anna Kohnle, Dipl. Biol.
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V. Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg für Blumberg

Tab. 11: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung ZAK-
Status

Krite-
rien ZIA

Rote Liste
FFH-RL BG

D BW

Zielarten Säugetiere

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Biber Castor fiber LB 2, 4 x 3 2 II, IV §§

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB 2 - V 2 IV §§

Große Bartfledermaus Myotis brandtii LB 2 - 2 1 IV §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N 2a - G 2 IV §§

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii N 2a - 2 2 IV §§

Zielarten Vögel

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Grauammer Emberiza calandra LA 2 - 3 2 - §§

Kiebitz Vanellus vanellus LA 2 - 2 2 - §§

Kornweihe Circus cyaneus LA 2 - 2 1 I §§

Raubwürger Lanius excubitor LA 2 x 2 1 - §§

Rebhuhn Perdix perdix LA 2 x 2 2 - §

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana LA 2 - 1 1 I §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Wasserralle Rallus aquaticus LB 2 - V 2 - §

Wendehals Jynx torquilla LB 2,3 x 2 2 - §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Baumfalke Falco subbuteo N 6 - 3 3 - §§

Baumpieper Anthus trivialis N 6 - V 3 - §

Dohle Coloeus monedula N 6 - - 3 - §

Feldlerche Alauda arvensis N 6 - 3 3 - §

Grauspecht Picus canus N 5,6 - 2 V I §§

Kuckuck Cuculus canorus N 6 - V 3 - §

Rotmilan Milvus milvus N 5 - - - I §§

Teichhuhn Gallinula chloropus N 6 - V 3 - §§

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis N 2a - - 2 - §

Zielarten Amphibien und Reptilien

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Kammmolch Triturus cristatus LB 2 - 3 2 II, IV §§

Laubfrosch Hyla arborea LB 2 x 2 2 IV §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae N 6 - G G IV §§

Springfrosch Rana dalmatina N 6 x 3 3 IV §§

Zauneidechse Lacerta agilis N 6 - 3 V IV §§
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Tab. 11: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Zielarten Totholzkäfer

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Juchtenkäfer Osmoderma eremita LB 2 - 2 2 II*, IV §§

Zielarten Wasserschnecken und Muscheln

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Bachmuschel Unio crassus LA 2,3 x 1 1! II, IV §§

Zielarten Sonstiger Artengruppen

Weitere europarechtlich geschützte Arten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Großer Abendsegler Nyctalus noctula - - - - i IV §§

Haselmaus Muscardinus avellanarius - - - V G IV §§

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - - 3 3 IV §§

Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina - - - - V IV §§

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - - G i IV §§

Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - - - 3 IV §§

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

ZAK (landesweite Bedeutung der Zielarten – aktualisierte Einstufung, Stand 2005, für Fledermäuse und Vögel Stand 2009): 

LA Landesart  Gruppe  A;  vom  Aussterben  bedrohte  Arten  und  Arten  mit  meist  isolierten,  überwiegend  instabilen  bzw.  akut
bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind.

LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von ihnen
besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die kein
Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist.

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität.

Kriterien (Auswahlkriterien für die Einstufung der Art im Zielartenkonzept Baden-Württemberg, s.a. Materialien: Einstufungskriterien):

Zur  Einstufung  als  Landesart:  1  (sehr  selten);  2  (hochgradig  gefährdet);  3  (sehr  hohe  Schutzverantwortung);  4
(landschaftsprägende Habitatbildner).

Zur  Einstufung  als  Naturraumart:  2a  (2,  aber  noch  in  zahlreichen  Naturräumen  oder  in  größeren  Beständen);  5  (hohe
Schutzverantwortung, aber derzeit ungefährdet); 6 (gefährdet); 7 (naturräumliche Charakterart).

ZIA (Zielorientierte Indikatorart): Zielarten mit besonderer Indikatorfunktion, für die in der Regel eine deut liche Ausdehnung ihrer
Vorkommen anzustreben ist; detaillierte Erläuterungen siehe Materialien: Einstufungskriterien).

Rote Liste D: Gefährdungskategorie in Deutschland (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009).

Rote Liste BW: Gefährdungskategorie in Baden-Württemberg (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009). 

FFH Besonders geschützte Arten nach FFH-Richtlinie (Rat der europäischen Gemeinschaft 1992, in der aktuellen Fassung, Stand
5/2004): II (Anhang II), IV (Anhang IV), * (Prioritäre Art).

EG Vogelarten nach Anhang I der EG Vogelschutzrichtlinie, 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, in der aktuellen Fassung,
Stand 4/2009).

BG Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen (Stand 8/2005); für die Aktualität der
Angaben  wird  keine  Gewährleistung  übernommen,  zu  den  aktuellen  Einstufungen  siehe  Wisia  Datenbank  des  BfN:
www.wisia.de.

Gefährdungskategorien  (Die  Einzeldefinitionen  der  Einstufungskriterien  sind  zwischen  den  Artengruppen  sowie  innerhalb  der
Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung teilweise unterschiedlich und sind den jeweiligen
Originalquellen zu entnehmen):

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefährdet

3 gefährdet

V Art der Vorwarnliste

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen
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Tab. 11: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Gefährdungskategorien  (Die  Einzeldefinitionen  der  Einstufungskriterien  sind  zwischen  den  Artengruppen  sowie  innerhalb  der
Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung teilweise unterschiedlich und sind den jeweiligen
Originalquellen zu entnehmen):

G Gefährdung anzunehmen

R (extrem) seltene Arten und/oder Arten mit geographischer Restriktion, abweichend davon bei Tagfaltern: reliktäres Vorkommen
oder isolierte Vorposten

- nicht gefährdet

i gefährdete wandernde Art (Säugetiere)

! besondere nationale Schutzverantwortung
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